Standards der sonderpädagogischen Förderung

„Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung“

Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Teilhabe sind Leitidee, Ziel und methodischer Weg in einer inklusiven Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Ziele der schulischen Förderung sind neben dem Erwerb von Fähigkeiten, Wissen, Fertigkeiten und Kenntnissen vor allem die Entwicklung selbstbestimmter, eigenverantwortlicher Persönlichkeiten und eine uneingeschränkte gesellschaftliche Partizipation, unabhängig vom Umfang und der Intensität des jeweiligen Förderbedarfs. Respekt vor der Menschenwürde jedes einzelnen Kindes bzw. Jugendlichen ist die Grundlage der pädagogischen Arbeit, die dem dialogischen Prinzip verpflichtet ist.

In allen Bildungseinrichtungen und Schulformen, in denen Kinder und Jugendliche mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung unterrichtet und gefördert werden, gelten die formulierten Standards unabhängig von Umfang und Intensität des Förderbedarfs.

Sie sind unverzichtbar für inklusive Bildung.

Lernziele und Lernwege orientieren sich an den individuellen Möglichkeiten des einzelnen Kindes bzw. Jugendlichen und münden in einen Schulabschluss, in dem die persönliche Lernentwicklung und Leistung dokumentiert wird. 

Grundlage der Anerkennung von sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Geistige Entwicklung ist eine kompetenzorientierte Beschreibung, die Richtschnur für die notwendige Förderung ist. Nicht die Einschränkungen und die oftmals aufgrund gesellschaftlicher Normen zugeschriebenen Defizite, sondern die Lernbedürfnisse der Kinder und Jugendlichen rücken in das Zentrum der Aufmerksamkeit.

Vorgaben und Ressourcen
Vorgaben

· KMK-Empfehlungen 2010 zum Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung orientiert an der allgemeinen Bildung
· Länderspezifische Lehrpläne und Richtlinien für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung abgestimmt mit den Lehrplänen der allgemeinbildenden Schulen
· Angemessenes Budget für Bildungseinrichtungen im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung und selbstständige Bewirtschaftung

Ressourcen

· Ganztägiger Unterricht

· Unterricht erfolgt durch ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer 

· Zusätzliches unterstützendes, pädagogisch qualifiziertes und therapeutisches Personal

· Angemessene Klassengrößen

· Möglichkeit der Verlängerung der Schulpflicht

· Bildung von Klassen nach Jahrgängen und Schulbesuchsjahren für alle Schülerinnen und Schüler (Ausnahme: Familienklassen)
· Große Klassenräume mit Nebenräumen, die für innere Differenzierung und unterschiedliche Unterrichtsangebote geeignet sind

· Differenzierungsräume für Wahrnehmungsförderung, therapeutische Angebote und Kleingruppenarbeit

· Werkräume für berufsvorbereitenden Unterricht

· Computer- und Medienräume mit barrierefreier Technik
· Medien- und Materialangebot für unterstützte Kommunikation

· Raumangebot für Sport und psychomotorische Förderung.

· Außenanlagen mit Angeboten, die auch unterrichtlich nutzbar sind.

· Angemessene Dauer und Sicherheit der Schülerbeförderung

· Regelmäßige Fortbildungen und Qualifizierungsmöglichkeiten für alle an einer Bildungseinrichtung Tätigen, ungeachtet ihrer Qualifikation

· Supervisionsangebote

Prozessmerkmale

· Umfassende, differenzierte interdisziplinäre Diagnostik zur Erhebung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

· Lernprozessbegleitende Förderdiagnostik als Grundlage individueller Förderpläne

· Festlegung der Förderziele und der individuellen Lernwege unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen,  aller Fachkräfte und im Austausch mit den Eltern
· Strukturierte Abläufe des Schulalltags und der Gestaltung des Unterrichts in gemeinsamen Vorhaben

· Stufenübergreifende curriculare Vereinbarungen, Absprache der Auswahl von Lerninhalten und des Einsatzes von Medien, z.B. für das Erlernen der Kulturtechniken

· Förderung von Gemeinsamem Unterricht, teilintegrativen und kooperativen Angeboten

· Entwicklung von Konzepten zur Vorbereitung auf die nachschulische Lebenssituation
· Förderkonzeptionen hinsichtlich eigenverantwortlicher Lebens- und Wohnperspektiven

· Entwicklung eines pädagogischen Konzepts zur selbständigen Bewältigung von wichtigen Wegen
· Aufbau und Förderung von Schülermitbestimmung und Schülervertretung

· Partnerschaftliche und verbindliche Zusammenarbeit von Elternhaus und Bildungseinrichtungen
· Entwicklung einer schulischen Evaluationskultur

· Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen und Hilfeträgern

· Öffnung der Schule in die Gemeinde und Region

· Dokumentation von Kompetenzen und Leistungen im Sinne von Teilqualifikationen

· Kontinuierliche Schulprogrammarbeit 
· Weiterentwicklung schulinterner Fortbildungskonzeptionen für alle am Bildungsprozess beteiligten Lehrkräfte
· Personalentwicklung und Personalsteuerung zur Abdeckung aller benötigten Fachkompetenzen

· Weiterentwicklung von Kommunikationsstrukturen, kollegialer Beratung und Vereinbarungen

· Vertrauensvolle, zielgerichtete, interdisziplinäre Kooperation aller schulischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf Augenhöhe
· Angepasste und begleitete Qualifizierung aller am Prozess Beteiligten in den Bereichen Diagnostik, Beratung und Förderung

· Gegenseitiger Kompetenztransfer zwischen den Lehrkräften unterschiedlicher Professionalität ist für gelingenden gemeinsamen Unterricht selbstverständlich

Ergebnisse

· Ausschöpfung aller individuellen Entwicklungsmöglichkeiten

· Lernen und Leben in Gemeinschaft mit anderen

· Größtmögliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in allen Bereichen für alle Kinder und Jugendlichen
· Entwicklung persönlicher Stärken im Rahmen eines positiven Selbstkonzepts
· Realistische Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und des eigenen Hilfebedarfs

· Unterstützter Übergang ins nachschulische Leben
